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Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses vom 21.Juni 2000 

 
Kriterien und Verfahren der Leistungsfeststellung und -bewertung 

 
§19 (Allgemeine Grundsätze) 
Die Leistungsfeststellung und Beurteilung nach § 73 des Hessischen Schulgesetzes erstreckt sich auf 
die Leistungen in den einzelnen Fächern und Lernbereichen sowie auf das Arbeits- und 
Sozialverhalten. Sie stützt sich auf die Beobachtungen im Unterricht und auf die mündlichen, 
schriftlichen und, sofern solche vorgesehen sind, praktischen Leistungsnachweise und 
Leistungskontrollen. Leistungsfeststellung und -bewertung beziehen sich auf die gesamte 
Lernentwicklung der Schülerin oder des Schülers und umfassen sowohl die fachlichen Fähigkeiten, 
Kenntnisse und Fertigkeiten sowie die Leistungsbereitschaft, als auch Aussagen über das Verhalten 
der Schülerin oder des Schülers, wie es sich im Schulleben darstellt. Hierbei ist zu beachten, dass 
Leistungsbewertung ein pädagogischer Prozess ist, der im Dienste der individuellen 
Leistungserziehung steht und der sich nicht nur auf das Ergebnis punktueller Leistungsfeststellungen, 
sondern auf den gesamten Verlauf der Lernentwicklung der Schülerin oder des Schülers bezieht. Der 
Verlauf der Lernentwicklung ist daher in die abschließende Leistungsbewertung einzubringen und soll 
der Schülerin oder dem Schüler eine ermutigende Perspektive für die weitere Entwicklung eröffnen. 
 
§21 (Auswahl der Leistungsnachweise, Verteilung auf das Schuljahr) 
(1) Die Auswahl der Aufgaben für schriftliche und andere Leistungsnachweise soll so erfolgen, dass 
Schülerinnen und Schüler nachweisen können, dass sie die in den Lehrplänen für das jeweilige Fach, 
die jeweilige Jahrgangsstufe und die jeweilige Schulform gesetzten Vorgaben erreicht haben. Die 
Note „ausreichend" ist erzielt, wenn die erwarteten Vorgaben annähernd zur Hälfte erfüllt wurden. 
Schriftliche Arbeiten nach § 25 Abs. 2 beziehen sich in der Regel im Schwerpunkt auf eine inhaltlich 
abgeschlossene Unterrichtseinheit, deren Lernziele durch vorbereitenden Übungen hinreichend 
erarbeitet worden sind; dabei ist auf die Verbindung dieser Unterrichtseinheit zu den vorher 
erarbeiteten zu achten. 
(2) Schriftliche und andere Leistungsnachweise sollen für die einzelnen Lerngruppen gleichmäßig auf 
das Schuljahr verteilt werden. Eine Häufung vor den Ferien ist zu vermeiden. Außer in beruflichen 
Schulen mit Teilzeitunterricht dürfen von einem Schüler grundsätzlich an einem Tag nur eine, in einer 
Unterrichtswoche nicht mehr als drei schriftliche Arbeiten nach § 25 Abs. 2 verlangt werden. Dies gilt 
nicht in den Fällen des § 22 Abs. 1 Satz 1. 
 
§ 22 (Nichterbrachte Leistungen) 
(1) Die nachträgliche Anfertigung von schriftlichen oder anderen Leistungsnachweisen, die die 
Schülerin oder der Schüler aus von ihr oder ihm nicht zu vertretenden Gründen versäumt hat, kann 
von der Lehrerin oder dem Lehrer verlangt werden, wenn andernfalls eine sachgerechte 
Leistungsbeurteilung nicht möglich ist. Hierbei kann im Einzelfall von den Vorgaben des § 26 Abs. 1 
abgesehen werden. Eine Leistungsbeurteilung aufgrund nur teilweise erbrachter Leistungen ist in 
solchen Fällen grundsätzlich zulässig. 
(2) Verweigert eine Schülerin oder ein Schüler die Anfertigung eines schriftlichen oder eines anderen 
Leistungsnachweises, erhält sie oder er die Note „ungenügend" oder null Punkte. Das Gleiche gilt, 
wenn eine Schülerin oder ein Schüler einen ihr oder ihm angekündigten schriftlichen oder anderen 
Leistungsnachweis ohne ausreichende Begründung versäumt. 
 
§ 23 (Notengebung) 
(1) Soweit Noten erteilt werden, erfolgt die Notengebung nach Maßgabe des § 73 Abs. 4 des 
Hessischen Schulgesetzes. Die Erteilung von Zwischennoten und von gebrochenen Noten, wie 
beispielsweise von Dezimalzahlen, ist unzulässig. Eine aufwärts oder abwärts gerichtete Tendenz 
kann bei einer Leistungsbewertung durch eine Anmerkung oder, mit Ausnahme von Zeugnissen, 
durch ein in Klammern gesetztes Plus (+) oder Minus (-) charakterisiert werden. Ergänzende verbale 
Hinweise zu Noten sollten gegeben werden, wenn dies pädagogisch geboten oder sinnvoll erscheint. 
Auf Wunsch der Eltern, bei Volljährigen auf deren Wunsch, sind Noten in einer Rücksprache von der 
Fachlehrerin oder dem Fachlehrer zu erläutern. 
(2) Zu Beginn eines Schuljahres sollen die Schülerinnen und Schüler und die Eltern darüber informiert 
werden, nach welchen Gesichtspunkten die Bewertung ihrer Leistungen erfolgt. Vor den 
Zeugniskonferenzen sollen die Noten gegenüber den Schülerinnen und Schülern in für sie sinnvoller 
und hilfreicher Weise von der Fachlehrerin oder vom Fachlehrer begründet werden. Darüber hinaus 
sind Schülerinnen und Schüler mindestens einmal im Schulhalbjahr über ihren mündlichen 
Leistungsstand zu unterrichten. 



 
 
§ 24 (Täuschungen) 
(1) Bedient sich eine Schülerin oder ein Schüler bei einem Leistungsnachweis nicht ausdrücklich 
zugelassener Hilfsmittel oder fremder Hilfe oder täuscht sie oder er in anderer Weise über den 
nachzuweisenden Leistungsstand, entscheidet die Fachlehrerin oder der Fachlehrer, bei schriftlichen 
Arbeiten nach § 26 Abs. 2 die aufsichtsführende Lehrerin oder der aufsichtsführende Lehrer nach 
pflichtmäßigem Ermessen und unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit über die zu 
treffende Maßnahme. Als solche Maßnahme kommt in Betracht: 
1. Ermahnung und Androhung einer der nachfolgend beschriebenen Maßnahmen; 
2. Beendigung des Leistungsnachweises und anteilige Bewertung des bearbeiteten Teils, auf den sich 

die Täuschungshandlung nicht bezieht; 
3. Beendigung des Leistungsnachweises ohne Bewertung, wobei zugleich der Schülerin oder dem 

Schüler Gelegenheit gegeben wird, den Leistungsnachweis unter gleichen Bedingungen, jedoch mit 
veränderter Themen- oder Aufgabenstellung aus der gleichen Unterrichtseinheit zu wiederholen. In 
diesem Fall findet § 26 Abs. 1 keine Anwendung; 

4. Beendigung des Leistungsnachweises und Erteilung der Note „ungenügend" oder null Punkte. 
(2) Verweigert eine Schülerin oder ein Schüler die Wiederholung des Leistungsnachweises in den 
Fällen des Abs. 1 Nr. 3 oder begeht sie oder er bei der Wiederholung erneut eine 
Täuschungshandlung, gilt § 22 Abs. 2. 
 
§ 25 Schriftliche Arbeiten 
(1) Schriftliche Leistungsnachweise, die von sämtlichen Schülerinnen oder Schülern einer Lerngruppe 
während des Unterrichts und grundsätzlich unter Aufsicht angefertigt werden (schriftliche Arbeiten), 
sollen 
1. Schülerinnen und Schülern Gelegenheit geben, erworbene Kenntnisse, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten nachzuweisen, zunehmend Aufgaben selbstständig zu lösen und den Stand ihrer Lern- 
und Leistungsentwicklung zu erkennen; 

2. der Lehrerin oder dem Lehrer helfen, die Leistungen der Schülerinnen und Schüler zu beurteilen 
und festzustellen, ob die angestrebten Lernziele erreicht sind und welche Folgerungen sich hieraus 
sowohl für die Förderung einzelner Schülerinnen und Schüler als auch für die Gestaltung des 
Unterrichts ergeben; 

3. bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern den Eltern Einblick in die Unterrichtsarbeit der 
Schule geben und sie über die Leistungen der Schülerinnen und Schüler unterrichten. 

(2) Schriftliche Arbeiten werden gefertigt als 
a) Klassen- und Kursarbeiten, deren Anzahl in der Anlage 2 zu dieser Verordnung festgelegt ist, in 

den Fächern Deutsch, Mathematik und in den Fremdsprachen sowie in Lernbereichen nach § 6 
Abs. 2 des Hessischen Schulgesetzes, außerdem in Politik und Wirtschaft und im beruflichen 
Lernbereich der Berufsschule sowie im beruflichen Lernbereich der Berufsaufbauschule und der 
Berufsfachschule. In der Berufsschule, der Berufsaufbauschule und der Berufsfachschule kann eine 
schriftliche Arbeit in diesen Fächern und Lernbereichen durch andere Leistungsnachweise, 
insbesondere Referate, Hausarbeiten oder Projektarbeiten, ersetzt werden; 

b) Lernkontrollen in den übrigen Fächern und Lernbereichen, deren Rahmen in der Anlage 2 zu dieser 
Verordnung festgelegt ist; 

c) Übungsarbeiten und in schriftlicher Form durchgeführte Übungen, die der individuellen 
Kenntnisfest-stellung dienen und nicht Grundlage der Leistungsbeurteilung sind. 

Schriftliche Arbeiten nach Buchst. a und b werden durch Noten oder Punkte bewertet. 
(3) In den Fächern, in denen gemäß Nr. 7 a der Anlage 2 Klassen- oder Kursarbeiten nach Abs. 2 
Buchst. a vorgesehen sind, machen die schriftlichen Arbeiten die Hälfte der Grundlagen der 
Leistungsbeurteilung aus, in den übrigen Fächern etwa ein Drittel. Die Regelungen für 
studienqualifizierende Bildungsgänge der Oberstufe (Sekundarstufe II) sowie für Fachschulen und für 
die Schulen für Erwachsene bleiben unberührt. 
 
§ 26 (Termine und Notenspiegel) 
(1) Die Termine und der inhaltliche Rahmen schriftlicher Arbeiten nach § 25 Abs. 2 Buchst. a und b 
sind rechtzeitig in Schulen mit Vollzeitunterricht mindestens fünf Unterrichtstage vorher bekannt zu 
geben. 
(2) Korrektur, Bewertung und Rückgabe einer schriftlichen Arbeit haben so rasch wie möglich zu 
erfolgen. Vor der Rückgabe und der Besprechung einer schriftlichen Arbeit sowie am Tage der 
Rückgabe darf im gleichen Unterrichtsfach keine neue Arbeit geschrieben werden. Bei Minderjährigen 
ist den Eltern Gelegenheit zu geben, die schriftliche Arbeit nach der Rückgabe einzusehen. Die 
Kenntnisnahme ist durch die Unterschrift eines zur Einsichtnahme Berechtigten zu bestätigen 



(3) Unter jede Arbeit ist ein Notenspiegel anzubringen, aus dem sich die Noten aller Schülerinnen und 
Schüler der Klasse oder Lerngruppe ergeben. Dies gilt entsprechend bei der Beurteilung einer 
schriftlichen Arbeit in Form eines Punktesystems. 
 
§ 27 (Wiederholung von schriftlichen Arbeiten) 
(1) Ist mehr als ein Drittel der abgelieferten schriftlichen Arbeiten mit den Noten mangelhaft oder 
ungenügend oder mit einer entsprechenden Punktzahl bewertet worden, ist die Arbeit einmal zu 
wiederholen, sofern nicht die Schulleiterin oder der Schulleiter nach Beratung mit der Fachlehrerin 
oder dem Fachlehrer entscheidet, dass die Arbeit zu werten sei. Die Arbeit ist zu wiederholen, wenn 
mehr als die Hälfte mit den Noten mangelhaft oder ungenügend oder der entsprechenden Punktzahl 
bewertet wurde. Besondere Vorschriften für einzelne Schulformen und Schulstufen bleiben hiervon 
unberührt. 
(2) Für die Ankündigung der Termine von Wiederholungsarbeiten gilt § 26 Abs. 1 entsprechend. Im 
Falle der Wiederholung einer schriftlichen Arbeit wird bei der Leistungsbewertung nur die Arbeit mit 
der besseren Note berücksichtigt. 
 
§ 28 (Hausaufgaben) 
(1) Das Schwergewicht der Arbeit der Schule liegt im Unterricht. Hausaufgaben ergänzen die 
Unterrichtsarbeit durch Verarbeitung und Vertiefung von Einsichten und durch Anwendung von 
Kenntnissen und Fertigkeiten. Sie können auch zur Vorbereitung neuer Unterrichtsstoffe dienen, 
sofern die altersmäßigen Voraussetzungen und Befähigungen der Schülerinnen und Schüler dies 
zulassen. Hausaufgaben sind bei der Leistungsbeurteilung angemessen zu berücksichtigen. 
(2) Umfang, Art und Schwierigkeitsgrad der Hausaufgaben sollen dem Alter und dem 
Leistungsvermögen der Schülerinnen und Schüler angepasst sein. Hausaufgaben sollen so 
vorbereitet und gestellt werden, dass sie ohne außerschulische Hilfe in angemessener Zeit bewältigt 
werden können. Bei der Erteilung von Hausaufgaben soll die tägliche Gesamtbelastung der 
Schülerinnen und Schüler und ihr Recht auf individuell nutzbare Freizeit angemessen berücksichtigt 
werden. Lehrerinnen und Lehrer einer Lerngruppe stimmen sich über den Umfang der Hausaufgaben 
untereinander ab. 
(3) Hausaufgaben sind in den Unterricht einzubeziehen und zumindest stichprobenweise regelmäßig 
zu überprüfen. Ein schriftliches Abfragen der Hausaufgaben, beispielsweise in der Form von 
Vokabelarbeiten, ist zulässig, wenn es sich auf die Hausaufgaben der letzten Unterrichtswoche 
bezieht, nicht länger als 15 Minuten dauert und nicht die Regel darstellt. 
 
§ 29 (Sonstige Vorschriften) 
(1) Ergänzend gelten die in Anlage 2 zu dieser Verordnung festgelegten Richtlinien für 
Leistungsnachweise. 
(2) Abweichende Regelungen für einzelne Schulformen und Schulstufen bleiben unberührt. 
 
 
Richtlinien für Leistungsnachweise 
1. Korrektur und Beurteilung schriftlicher und anderer Leistungsnachweise sollen so erfolgen, dass sie 
sowohl Leistungsmängel als auch positive Entwicklungen erkennen lassen. Außerdem sollte die 
weitere Arbeit der Schülerinnen und Schüler durch Korrekturen und gezielte Hinweise gefördert und 
bei Minderjährigen den Eltern eine Vorstellung von dem Leistungsstand ihrer Kinder vermittelt werden. 
Zur allgemeinen Spracherziehung sollen Korrekturen und Hinweise auf Mängel bei der 
Rechtschreibung und der Zeichensetzung bei schriftlichen Arbeiten in allen Beurteilungen angebracht 
werden. 
......... 
4. Eine Wiederholungsarbeit erfolgt mit veränderter Themen- und Aufgabenstellung aus der gleichen 
Unterrichtseinheit nach angemessener Vorbereitungszeit. Eine nochmalige Wiederholung einer 
misslungenen schriftlichen Arbeit ist ausgeschlossen. 
......... 
9. Bestimmungen für schriftliche Arbeiten in den beruflichen Schulen 

a) In der Berufsschule, Berufsaufbauschule und Berufsfachschule sind entweder schriftliche 
Arbeiten oder andere Leistungsnachweise nach § 25 Abs. 2 a) dieser Verordnung anzufertigen. 
Ihre Zahl richtet sich nach der Stundenzahl der einzelnen Fächer und im beruflichen Lernbereich. 
Hier sind zu bearbeiten: 
- in Fächern/im Unterricht des beruflichen Lernbereichs mit bis zu 40 Jahreswochenstunden eine 
bis zwei schriftliche Arbeiten, 
- in Fächern/im Unterricht des beruflichen Lernbereichs mit bis zu 80 Jahreswochenstunden zwei 
schriftliche Arbeiten, 
- in Fächern/im Unterricht des beruflichen Lernbereichs mit zu bis 120 Jahreswochenstunden drei 
schriftliche Arbeiten, 



- in Fächern/im Unterricht des beruflichen Lernbereichs mit mehr als 120 Jahreswochenstunden 
vier schriftliche Arbeiten. 

.......... 
11. Alle Fälle vorsätzlicher Leistungsverweigerung von Schülerinnen und Schülern sind aktenkundig 
zu machen und von der Lehrerin oder dem Lehrer der Schulleiterin oder dem Schulleiter mitzuteilen. 
In diesen Fällen sind die Eltern noch nicht volljähriger Schülerinnen und Schüler durch die 
Schulleiterin oder den Schulleiter schriftlich zu benachrichtigen mit dem Ziel, zu einer Aussprache zu 
kommen. Die Eltern nicht volljähriger Schülerinnen und Schüler sind mit dieser Benachrichtigung, 
volljährige Schülerinnen und Schüler in anderer geeigneter Weise darauf hinzuweisen, dass bei 
vorsätzlichen Leistungsverweigerungen § 73 Abs. 4 Satz 2 des Hessischen Schulgesetzes zur 
Anwendung kommt. 
 
12. Vorstehende Regelungen sowie § 73 des Hessischen Schulgesetzes sind den Eltern und den 
Schülerinnen und Schülern zu Beginn eines jeden Schuljahres bekannt zu geben. Die Bekanntgabe 
hat in geeigneter Form unter Beteiligung der Elternvertretungen und der Schülervertretungen der 
Schulen zu erfolgen. Die Bekanntgabe erübrigt sich, wenn sichergestellt ist, dass die in Satz 1 
Genannten bereits Kenntnis von den Regelungen haben. 
 
 
Anlage 3 
Erläuterungen zur Beurteilung des Arbeits- und Sozialverhaltens 
Nach § 2 des Hessischen Schulgesetzes soll die Schule den Schülerinnen und Schülern die dem 
Bildungs- und Erziehungsauftrag entsprechenden Kenntnisse, Fähigkeiten und Werthaltungen 
vermitteln. 
Die Schülerinnen und Schüler sollen insbesondere lernen, 
- Leistungen zu erbringen 
- sich für sich und andere einzusetzen sowie die Fähigkeiten zur Zusammenarbeit und zum sozialen 
Handeln zu entwickeln, 

- Konflikte vernünftig und friedlich zu lösen, aber auch Konflikte zu ertragen, 
- sich Informationen zu beschaffen, 
- sich ihrer kritisch zu bedienen, um sich eine eigenständige Meinung bilden und sich mit den 
Auffassungen anderer unvoreingenommen auseinander setzen zu können, 

- ihre Wahrnehmungs-, Empfindungs- und Ausdrucksfähigkeiten zu entfalten und Kreativität und 
Eigen-initiative zu entwickeln. 

Der Unterricht muss durch angemessene inhaltliche, didaktische und methodische Ansätze aber auch 
durch fach-, klassen-, jahrgangs- oder schulformübergreifenden Unterricht versuchen, diesen 
Anforderungen gerecht zu werden und den Schülerinnen und Schülern den Erwerb überfachlicher 
Qualifikationen wie 
- Abstraktionsfähigkeit und Denken in Zusammenhängen, 
- Selbsttätigkeit und Initiative, 
- Selbstständigkeit und Verantwortung, 
- Kooperationsbereitschaft und Kommunikationsfähigkeit, 
- Organisation und Ausführung von Arbeitsaufträgen, - Anwendung von Lern- und Arbeitstechniken, 
- Gemeinschaftsfähigkeit, Fairness und Hilfsbereitschaft, 
- Lernbereitschaft, Sorgfalt und Konzentrationsfähigkeit, 
ermöglichen, denen auch in der Berufs- und Arbeitswelt zunehmende Bedeutung zukommt. 
Durch ermutigende Hinweise in den Lern- und Arbeitsprozessen entwickeln Schülerinnen und Schüler 
entsprechende Fähigkeiten. Lob und Anerkennung fördern den Erziehungsprozess und stärken ihre 
Persönlichkeit. 
Die verbale Beurteilung des Arbeits- und Sozialverhaltens gibt in Form eines kurzen, individuellen 
Berichts Auskunft über die aufgeführten überfachlichen Qualifikationen. 
 
 
Verordnung über das Verfahren bei Ordnungsmaßnahmen 
Vom 8. Juli 1993 (ABI. S. 688), geändert durch Verordnung vom 14. Dezember 1999 (ABI. 2000 S. 3) 
 
Auf Grund des § 82 Abs. 11 des Hessischen Schulgesetzes vom 17. Juli 1992 (GVBI. I S. 233) wird 
nach Beteiligung des Landeselternbeirats gemäß § 118 des Hessischen Schulgesetzes verordnet: 
 
§ 1 (Allgemeine Grundsätze) 
(1) Ordnungsmaßnahmen dienen der Verwirklichung des Erziehungsauftrages der Schule. 
Schülerinnen und Schüler sollen hierbei lernen, dass Konflikte bei wider-streitenden Interessen 
innerhalb einer Gemeinschaft, wie sie die Schule darstellt, in einem nach rechtsstaatlichen 



Grundsätzen geordneten Verfahren unter Wahrung der Rechte der Beteiligten und nicht willkürlich und 
nach eigenem Gutdünken gelöst werden müssen. 
(2) Unabhängig von zu treffenden Ordnungsmaßnahmen macht es der Erziehungsauftrag der Schule 
erforderlich, dass in Zusammenarbeit aller Beteiligten durch eine Analyse Einsicht in die Ursachen 
und Zusammenhänge von Konflikten gewonnen wird und dadurch Voraussetzungen für deren Lösung 
geschaffen werden. Dabei sind nicht nur schulische Probleme, sondern im Einverständnis mit den 
Beteiligten auch häusliche und andere außer-schulische Schwierigkeiten mit einzubeziehen, erforder-
lichenfalls auch in Zusammenarbeit mit den Eltern minderjähriger Schülerinnen und Schüler und dem 
schulpsychologischen Dienst. Nur wenn die Schule sich darum bemüht, wird sie ihren Bildungsauftrag 
erfüllen können. 
 
(3) Bei allen Ordnungsmaßnahmen ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Dies 
bedeutet, dass in der Regel zunächst nur weniger ins Gewicht fallende Maßnahmen zu treffen sind 
und dass die zu treffende Maßnahme Idem den Anlass bietenden Fehlverhalten angemessen sein 
muss. 
 
§ 2 (Ausschluss vom Unterricht für den Rest des Schultages) 
(1) Der Ausschluss einer Schülerin oder eines Schülers für den Rest des Schultages, 
erforderlichenfalls mit der Verpflichtung, am Unterricht einer anderen Klasse oder Lerngruppe 
teilzunehmen (§ 82 Abs. 2 Nr. 1 Hessisches Schulgesetz), setzt voraus, dass durch das weitere 
Verbleiben der Schülerin oder des Schülers in der Klasse oder Lerngruppe der Unterricht so 
beeinträchtigt wird, dass der Anspruch der übrigen Schülerinnen und Schüler auf einen geordneten 
Unterricht gefährdet erscheint. 
(2) Bei der Entscheidung sind mögliche Gefährdungen der ausgeschlossenen Schülerinnen und 
Schüler zu berücksichtigen. Bei Schülerinnen und Schülern der Grundschulen und der Sonderschulen 
sowie bei solchen Schülerinnen und Schülern, die auf besondere Fahrtmöglichkeiten angewiesen 
sind, wird in der Regel ein Ausschluss nur in Betracht kommen, wenn unter Berücksichtigung ihres 
Alters und ihrer Einsichtsfähigkeit 
1. ein Ausschluss nur mit der Verpflichtung, am Unterricht einer anderen Klasse oder Lerngruppe 
teilzunehmen, vertretbar ist oder 
2. eine ausreichende Aufsicht für den Rest der Unterrichtszeit gewährleistet ist. 
(3) Die Entscheidung trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter auf Antrag einer Lehrerin oder eines 
Lehrers nach Anhörung der betroffenen Schülerin oder des betroffenen Schülers. 
 
§ 3 (Ausschluss von besonderen Klassen- oder Schulveranstaltungen, vom Unterricht in Wahlfächern 

und von freiwilligen Unterrichtsveranstaltungen und Androhung der Zuweisung und Zuweisung in 
Parallelklassen oder andere Lerngruppen) 

(1) Die Entscheidung über den Ausschluss von besonderen Klassen- oder Schulveranstaltungen 
sowie vom Unterricht in Wahlfächern und freiwilligen Unterrichtsveranstaltungen (§ 82 Abs. 2 Nr. 2 
Hessisches Schulgesetz) und über die Androhung der Zuweisung und die Zuweisung in eine 
Parallelklasse oder in eine andere Lerngruppe (§ 82 Abs. 2 Nr. 3 und 4 Hessisches Schulgesetz) trifft 
die Schulleiterin oder der Schulleiter auf Antrag der Klassenkonferenz. 
(2) Vor der Entscheidung sind zu hören 
1. die betroffene Schülerin oder der betroffene Schüler 
2. bei Minderjährigen die Eltern. 
(3) Der Ausschluss vom Unterricht in Wahlfächern und von freiwilligen Unterrichtsveranstaltungen ist 
höchstens für jeweils ein Schulhalbjahr zulässig. 
 
§ 4 (Überweisung und Verweisung) 
(1) Die Entscheidung über 
1. die Androhung der Überweisung in eine andere Schule der gleichen Schulform (§ 82 Abs. 2 Nr. 5 

Hessisches Schulgesetz), 
2. die Androhung der Verweisung von der besuchten Schule (§ 82 Abs. 2 Nr. 7 und Abs. 8 Hessisches 

Schulgesetz) 
trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter auf Antrag der Klassenkonferenz. 
(2) Die Entscheidung über 
1. die Überweisung in eine andere Schule der gleichen Schulform (§ 82 Abs. 2 Nr. 6 Hessisches 

Schulgesetz), 
2. die Verweisung von der besuchten Schule (§ 82 Abs. 2 Nr. 8 und Abs. 8 Hessisches Schulgesetz) 

trifft das Staatliche Schulamt auf Antrag der Klassenkonferenz. 
(3) Für die Beachtung des im § 82 Abs. 6 Satz 1 des Hessischen Schulgesetzes festgelegten 
Grundsatzes ist Sorge zu tragen. 
(4) Vor der Entscheidung sind zu hören: 
1. die betroffene Schülerin oder der betroffene Schüler, 



2. bei Minderjährigen die Eltern. 
Die Anhörung erfolgt unter Beachtung des § 7 bei Maßnahmen nach Abs. 1 durch die Schulleiterin 
oder den Schulleiter, bei Maßnahmen nach Abs. 2 durch das zuständige Staatliche Schulamt. Das 
Staatliche Schulamt kann in Einzelfällen die Anhörung auf die Schulleiterin oder den Schulleiter 
übertragen. 
(5) Auf Antrag der volljährigen Schülerin oder des voll-jährigen Schülers, bei Minderjährigen auf 
Antrag der Eltern, ist eine schulpsychologische Stellungnahme herbeizuführen. Diese soll innerhalb 
von drei Wochen vorgelegt werden. Die Betroffenen sind hierauf bei der Anhörung hinzuweisen. Der 
Antrag muss spätestens drei Tage nach der Anhörung bei der anhörenden Stelle ein-gegangen sein. 
 
§ 4a (Vorläufiger Ausschluss vom Unterricht und sonstigen Schulveranstaltungen bis zu vier Wochen) 
(1) Die Entscheidung über den vorläufigen Ausschluss vorn Unterricht und sonstigen 
Schulveranstaltungen bis zu vier Wochen (§ 82 Abs. 7 Hessisches Schulgesetz) trifft die Schulleiterin 
oder der Schulleiter unter Beachtung des § 7 auf Antrag der Klassenkonferenz nach Anhörung der 
betroffenen Schülerin oder des betroffenen Schülers, bei Minderjährigen auch der Eltern. Hierbei ist 
der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit von der Dauer des Ausschlusses und der Gefährdung des 
Unterrichts oder der Sicherheit von Personen besonders zu beachten. Die Entscheidung über den 
Ausschluss und die Dauer ist gesondert schriftlich zu begründen. Konnte bis zum Zeitpunkt des 
vorläufigen Ausschlusses die Anhörung der Eltern noch nicht erfolgen oder liegt zu diesem Zeitpunkt 
die schriftliche Begründung noch nicht vor, so ist dies unverzüglich nachzuholen. 
(2) Bei einem Ausschluss von mehr als einer Woche gilt § 9 Abs. 1 mit der Maßgabe, dass das 
Jugendamt und der schulpsychologische Dienst unverzüglich zu unterrichten sind und Gelegenheit 
zur Stellungnahme erhalten. 
(3) Bei der Entscheidung über eine Ordnungsmaßnahme ist im Falle eines vorläufigen Ausschlusses 
der Grundsatz der Verfahrensbeschleunigung besonders zu beachten. 
(4) Von der Entscheidung nach Abs. 1 ist das Staatliche Schulamt unverzüglich zu unterrichten. 
 
§ 5 Verweisung ohne Antrag 
(1) Über die Verweisung von der besuchten Schule kann das Staatliche Schulamt auch ohne Antrag 
der Klassenkonferenz entscheiden, wenn dies aus Gründen der Gefährdung 
1. von Sicherheit oder körperlicher Unversehrtheit von Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und 

Lehrern oder an der Schule tätigen anderen Bediensteten oder 
2. der Erfüllung des Bildungsauftrages der Schule, insbesondere im Hinblick auf den 

Bildungsanspruch der übrigen Schülerinnen und Schüler 
geboten erscheint. 
(2) § 4 Abs. 5 gilt entsprechend. 
(3) Der Schulleiterin oder dem Schulleiter sowie der Klassenkonferenz ist Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. 
 
§ 6 (Beteiligungen) 
Die nach §§ 3 bis 5 erforderliche Anhörung der Betroffenen kann auch durch die Abgabe schriftlicher 
Erklärungen ersetzt werden. Die Anhörung gilt als erfolgt, wenn der für eine mündliche Anhörung 
festgesetzte Termin versäumt und bis dahin auch keine schriftliche Erklärung abgegeben wird, ohne 
dass zwingende Gründe für das Versäumnis nachgewiesen werden. Die Beteiligten sind bei der 
Ladung zur Anhörung hierauf ausdrücklich hinzuweisen. 
 
§ 7 (Beistand oder Bevollmächtigte) 
(1) Die betroffenen Schülerinnen oder Schüler oder deren Eltern können ein Mitglied des Schülerrates 
oder eine Vertreterin oder einen Vertreter der Schülerschaft der Schule, eine Lehrerin oder einen 
Lehrer ihres Vertrauens sowie ein Mitglied des Schulelternbeirates öder eine Vertreterin oder einen 
Vertreter aus der Elternschaft hinzuziehen. Diese können an der mündlichen Anhörung teilnehmen 
und eigene schriftliche Erklärungen abgeben. 
(2) Die Vertretung durch Bevollmächtigte und die Hinzuziehung eines Beistandes ist zulässig. Insoweit 
findet § 14 des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes in der jeweils geltenden Fassung 
entsprechende Anwendung. 
 
§ 8 (Unterrichtung der Betroffenen) 
(1) Von der nach § 2 getroffenen Ordnungsmaßnahme sind bei minderjährigen Schülerinnen und 
Schülern die Eltern, bei Berufsschülerinnen und Berufsschülern auch die in § 67 Abs. 3 des 
Hessischen Schulgesetzes Genannten unverzüglich zu unterrichten. 
(2) Die Entscheidungen nach den §§ 2 bis 5 sind bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern den 
Eltern, bei volljährigen Schülerinnen und Schülern diesen schriftlich mitzuteilen und zu begründen; bei 
Berufsschülerinnen und Berufsschülern sind die in § 67 Abs. 3 
 



§9 (Sonderregelungen) 
(1) Unbeschadet der in § 4 Abs. 5 sowie in § 4 a Abs. 2 getroffenen Regelung ist das Jugendamt und 
der schul-psychologische Dienst zu beteiligen und das zuständige Amt für Ausbildungsförderung zu 
unterrichten, soweit dies im Einzelfall erforderlich erscheint. 
(2) Liegt der Verdacht einer strafbaren Handlung vor, hat die Schulleiterin oder der Schulleiter 
unverzüglich das Staatliche Schulamt zu unterrichten. Dieses entscheidet über weitere Maßnahmen. 
(3) Die Bestimmungen über die Ausübung des Hausrechts bleiben unberührt. 
 
 
Weitere Informationen können Sie einsehen in einem Ordner im Sekretariat: 
"Informationen der Schülerinnen und Schüler über schulische Verwaltungsvorschriften" 
 
 


